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§ 22 TVAG 2011
 TVAG 2011 - Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011 - TVAG 2011, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

1. (1)Der Abgabenanspruch entsteht

1. a)im Fall des § 19 Abs. 1 lit. a

1. 1.bei bewilligungspflichtigen Bauvorhaben mit dem Eintritt der Rechtskraft der Baubewilligung, wenn

jedoch aufgrund des § 65 Abs. 1 der Tiroler Bauordnung 2022 bereits vor diesem Zeitpunkt mit dem

Bau begonnen wird, mit dem Baubeginn,

2. 2.bei anzeigepflichtigen Bauvorhaben mit dem Zeitpunkt, in dem aufgrund des § 37 Abs. 2 der Tiroler

Bauordnung 2022 mit der Ausführung des angezeigten Bauvorhabens begonnen werden darf, und

3. 3.bei allen anderen Bauvorhaben mit dem Baubeginn;

2. b)im Fall des § 19 Abs. 1 lit. b mit der Fertigstellung eines zeitgemäßen Gehsteiges auf zumindest einer Seite

der betreffenden Verkehrsfläche.

2. (2)Bei Grundstücksänderungen nach § 10 Abs. 2 entsteht der Abgabenanspruch mit der grundbücherlichen

Durchführung der Grundstücksänderung.

3. (3)Bei bewilligungspflichtigen und anzeigepflichtigen Bauvorhaben ist der Gehsteigbeitrag nach dem Baubeginn

vorzuschreiben. Dabei gilt § 6 Abs. 2 zweiter Satz sinngemäß.

4. (4)Im Fall des § 19 Abs. 1 lit. b ist der Gehsteigbeitrag beginnend mit dem dem Entstehen des Abgabenanspruches

folgenden Kalenderjahr jährlich in fünf gleichen Teilbeträgen vorzuschreiben. In diesem Fall beginnt die

Verjährungsfrist nach § 208 Abs. 1 lit. a der Bundesabgabenordnung mit dem Ablauf des Jahres, in dem der

betreffende Teilbetrag vorzuschreiben war, und die Verjährungsfrist nach § 209 Abs. 3 der

Bundesabgabenordnung mit dem Beginn dieses Jahres.
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